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ZIVILSCHUTZ
Schweizerische Zeitschrift für Schutz und Betreuung
der Zivilbevölkerung im Kriegs-und Katastrophenfall
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Der neue Verfassungsartikel
Bundesbeschluss

über
die Ergänzung der Bundesverfassung

durch einen Art.22b's über den Zivilschutz
(Vom 17. Dezember 1958)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

in Anwendung der Art. 84, 85, Ziffer
14, 93, 118 und 121 der Bundesverfassung,

beschliesst:

I.
Die Bundesverfassung wird durch

folgende Bestimmung ergänzt:

Artikel 22bis

1 Die Gesetzgebung über den
zivilen Schutz der Personen und
Güter gegen die Auswirkungen von
kriegerischen Ereignissen ist Bundessache.

2 Die Kantone sind vor Erlass
der Ausführungsgesetze anzuhören.
Ihnen ist der Vollzug unter der
Oberaufsicht des Bundes zu
übertragen.

3 Das Gesetz bestimmt die
Beiträge des Bundes an die Kosten des
Zivilschutzes.

4 Der Bund ist befugt, die
Schutzdienstpflicht für Männer durch
Bundesgesetz einzuführen.

3 Frauen können die
Schutzdienstpflicht freiwillig übernehmen;
das Nähere bestimmt das Gesetz.

6 Entschädigung, Versicherung
und Erwerbsersatz der Schutzdienst
Leistenden werden durch Gesetz
geregelt.

7 Das Gesetz ordnet den Einsatz
von Organisationen des Zivilschutzes
zur Nothilfe.

II.
IW 1 Dieser Beschluss wird der
Abstimmung des Volkes und der
Stande unterbreitet.

2 Der Bundesrat wird mit dem
Vollzug beauftragt.

Schutzräume unter Atombomben
(Aus: «Staatsbürgerliche Informationen», Bonn)
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Dieser halbunterirdische
unbeschädigt.

Hiroshima
Schutzraum blieb 300 m vom Schadenzentrum entfernt
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Nagasaki
Dieser Schutzraum aus rohem Holz, mit Erde überdeckt, hielt selbst 100 m vom
Schadenzentrum entfernt der Atombomben-Explosion stand.
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